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§ 18 Schlichtung in Streitfällen

§ 19 Genehmigung, Inkrafttreten

Anlage

Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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Hinweis
Die letzte Ausgabe des Jahres 2022 des Amtsblattes für den Regierungsbezirk Köln erscheint am Dienstag,  
den 27. Dezember 2022 als Nummer 52. 
Der Redaktionsschluss hierzu ist am Montag, den 19. Dezember 2022, 12:00 Uhr.

Die Ausgabe am Montag, den 02. Januar 2023 entfällt.

Die erste Ausgabe des Jahres 2023 erscheint am Montag, den 09. Januar 2023. 
Hierzu ist am Montag, den 02. Januar 2023, 12:00 Uhr Redaktionsschluss.

Hinweis
Dieser Ausgabe liegt kein Öffentlicher Anzeiger bei.
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C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderer Behörden 
 und Dienststellen

559. Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Kölner Randkanal

Tagesordnung zur 133. Verbandsversammlung am Mitt-
woch, den 21. Dezember 2022,  um 09:30 Uhr, im Hause 
RWE Power AG, Köln, Stüttgenweg 2, EG, Raum E22 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, der 
termingerechten Einladung, Benennung eines Mitglie-
des zur Unterzeichnung der Niederschrift sowie Be-
stellung eines Schriftführers.

2. Genehmigung der Niederschriften der 131. und 132. 
Verbandsversammlung

3. Beratung und Beschlussfassung des Investitionspro-
gramms für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 (Anlage)

4. Vorlage des Ergebnisplans und des Finanzplans für die 
Haushaltsjahre 2023 - 2026

5. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssat-
zung 2023 (Anlage) und den Haushaltsplan 2023

6. Bericht des Verbandsingenieurs

7. Beschluss über die Prüfung der Jahresrechnung 2022

8. Verschiedenes

gez. Holger V e i t 
Der Vorsitzende der Verbandsversammlung

ABl. Reg. K 2022, S. 446
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Einzelpreis dieser Nummer 0,16 E
Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,00 m. 

Bezugspreis mit Öffentlichem Anzeiger halbjährlich 9,– m.

Bestellungen von Einzelexemplaren werden mit 3,50 m berechnet.

Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen. 
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen 

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH,  
Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0, 

eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt. 
Die Anschriften der Bezieher werden EDV-mäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr. 
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln. 

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0.
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